
 

HuntInsure  Kombiniertes Informationspaket 
Elektronikversicherung & Jagdhaftpflicht 
Alle Pflichtinformationen vor Vertragsschluss gem. VVG, DSGVO & VersVermV 
Vermittelt durch Martens Versicherungen GmbH & Co. KG  ·  Vermittler-Nr.: 720 987-086 
Versicherer: INTER Allgemeine Versicherung AG, Erzbergerstraße 9–15, 68165 Mannheim 

Dieses Paket enthält: 
1a. IPID Elektronikversicherung 
1b. IPID Jagdhaftpflicht 
2. Widerrufsbelehrung 
3. Merkblatt Datenverarbeitung 
4. Erstinformation Makler 
5. ABE 2011, TK ABE, BV 9962 
6. Jagd-Bedingungen H-1400.01 
7. Belehrung § 19 Abs. 5 VVG 

 

1a  IPID Elektronikversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten gem. VVG / IDD 

Unternehmen: INTER Allgemeine Versicherung AG  ·  Produkt: Elektronikversicherung für Jäger:innen 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Die HuntInsure Elektronikversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder Zerstörung 
Ihrer elektronischen Jagdausrüstung sowie vor Abhandenkommen durch Diebstahl. 
 
Tarife & Versicherungssummen 
 

Merkmal Starter Smart ✓ Pro 

Max. Versicherungssumme 7.500 € 10.000 € 20.000 € 

Monatsbeitrag 9,99 € 11,99 € 19,99 € 

Jahresbeitrag 119,88 € 143,88 € 239,88 € 

Selbstbeteiligung 150 € 150 € 150 € 

Geltungsbereich weltweit weltweit weltweit 

 
Alle Beiträge inkl. 19 % Versicherungsteuer. Keine Zuschläge für unterjährige Zahlweise. 
 

✓  Was ist versichert? 
 

–  Betriebsfertige elektronische Jagdausrüstung (gem. 
Anlagenverzeichnis) 
–  Beschädigung, Zerstörung und Abhandenkommen 
durch Diebstahl 
–  Bedienungsfehler, Vorsatz Dritter, Kurzschluss, 
Überspannung 
–  Brand, Blitzschlag, Explosion, Wasser, Sturm 

✗  Was ist nicht versichert? 
 

–  Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien 
–  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
–  Kernenergie, politische Gefahren 
–  Wildkameras ohne Stahlkasten-Sicherung 

 
Verpflichtungen, Zahlung, Beginn/Ende & Kündigung 

–  Alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten (Anzeigepflicht gem. §§ 19–22 VVG) 
–  Beiträge rechtzeitig zahlen · Schaden unverzüglich melden · Wildkameras nur mit Stahlkasten versichern 
–  Zahlung per SEPA-Lastschrift. Zahlungsweise: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich 
–  Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr. Ordentliche Kündigung: 3 Monate vor Laufzeitende 

 



1b  IPID Jagdhaftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten gem. VVG / IDD 

Unternehmen: INTER Allgemeine Versicherung AG  ·  Produkt: Jagdhaftpflichtversicherung (HuntInsure-Tarif) 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Als Inhaber eines Jagdscheins sind Sie nach dem Bundesjagdgesetz verpflichtet, eine Jagdhaftpflichtversicherung 
abzuschließen. Die INTER Jagdhaftpflichtversicherung prüft Haftpflichtansprüche, befriedigt berechtigte und wehrt 
unberechtigte ab. 
 
Tarife & Versicherungssummen (HuntInsure-Konditionen) 
 

Merkmal Basis Exklusiv Premium ✓ 

Personen- & Sachschäden 6 Mio. € 8 Mio. € 10 Mio. € 

Vermögensschäden 1 Mio. € 1 Mio. € 1 Mio. € 

HuntInsure-Preis (3 J.) 104,24 € 130,31 € 160,65 € / 117,28 €* 

 
* 160,65 € mit Jagdhund  ·  117,28 € ohne Jagdhund  ·  Laufzeit 3 Jahre. Basis und Exklusiv: Marktpreis ohne HuntInsure-Rabatt. 
 

✓  Was ist versichert? 
 

–  Gesetzliche Haftpflicht als Jäger, Jagdpächter, 
Förster, Falkner 
–  Personen-, Sach- und Vermögensschäden bei der 
Jagd 
–  Waffen auch außerhalb der Jagd, 
Gefälligkeitsschäden 
–  Jagdhunde (Premium: unbegrenzt) · Weltweit bis 3 
Jahre 
–  Forderungsausfallversicherung · Kautionsstellung 
bis 100.000 € 

✗  Was ist nicht versichert? 
 

–  Vorsätzliche Handlungen 
–  Schäden zwischen Mitversicherten 
–  Versicherungspflichtige Kraft- oder Luftfahrzeuge 
–  Reine Vertragsschäden ohne gesetzliche Haftpflicht 

 
Verpflichtungen, Zahlung & Deckung 

–  Alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten (Anzeigepflicht gem. §§ 19–22 VVG) 
–  Beiträge rechtzeitig zahlen · Schaden unverzüglich melden 
–  Zahlung per SEPA-Lastschrift · jährlich oder einmalig für 3 Jahre 
–  Kündigung: 3 Monate vor Ende des dritten Vertragsjahres 

 



2  Widerrufsbelehrung 
gem. § 8 VVG · gilt für beide Versicherungen · INTER Allgemeine Versicherung AG 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
widerrufen. Die Frist gilt für beide Versicherungen dieses Antrags jeweils ab Zugang der vertragsbezogenen 
Unterlagen. 
 
Die Widerrufsfrist beginnt nach Zugang folgender Unterlagen: 

–  der Versicherungsschein des jeweiligen Produkts 
–  die Vertragsbestimmungen (ABE 2011, TK ABE, BV 9962 für Elektronik; Jagd-Bedingungen H-1400.01 für 
Jagdhaftpflicht) 
–  diese Widerrufsbelehrung · das IPID · alle weiteren Vorabinformationen 

 

Widerruf richten an:  INTER Allgemeine Versicherung AG, Erzbergerstraße 9–15, 68165 Mannheim 
Fax: 0621 427-944  ·  E-Mail: Widerruf@inter.de 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer erstattet Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien. Den Teil bis zum Zugang des Widerrufs darf der 
Versicherer einbehalten. Zurückzuzahlende Beträge werden spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs 
erstattet. 

 

3  Merkblatt zur Datenverarbeitung 
gem. DSGVO Art. 13/14 · Stand: 01.01.2021 · gilt für beide Versicherungen 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung 
 

Gesellschaften INTER Versicherungsverein aG · INTER Krankenversicherung AG · INTER 
Lebensversicherung AG · INTER Allgemeine Versicherung AG 

Anschrift Erzbergerstraße 9–15, 68165 Mannheim 

Telefon / Fax 0621 – 427 427 / 0621 – 427 944 

E-Mail info@inter.de 

Datenschutzbeauftragter datenschutzbeauftragter@inter.de 

 
Hauptzwecke der Datenverarbeitung 

–  Vertragsanbahnung und -abschluss — Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO 
–  Vertragsdurchführung (Policierung, Schadensbearbeitung) — Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO 
–  Versicherungsspezifische Statistiken — Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO 
–  Erfüllung gesetzlicher Pflichten — Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO 
–  Werbung für eigene Produkte (widerspruchsfähig) — Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO 

 
Empfänger Ihrer Daten 

–  Rückversicherer · Martens Versicherungen GmbH & Co. KG · INTER Versicherungsgruppe intern 
–  Externe Dienstleister (Auftragsverarbeiter) · Behörden bei gesetzlichen Mitteilungspflichten 
–  HIS (Hinweis- und Informationssystem / informa HIS GmbH) 

 
Speicherdauer & Ihre Rechte 

–  Speicherung bis zu 10 Jahre (Handels-/Steuerrecht) bzw. bis zu 30 Jahre (Verjährungsfristen) 
–  Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch (Art. 15–21 DSGVO) 
–  Beschwerderecht: Landesbeauftragter für Datenschutz Baden-Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

 



4  Erstinformation des Versicherungsmaklers 
gem. § 15 VersVermV · gilt für beide Versicherungen 

Angaben zum Unternehmen 
 

Firma Martens Versicherungen GmbH & Co. KG 

Anschrift England 26, 25845 Nordstrand 

Geschäftsführer Karl-Asker Martens 

Telefon / Mobil 04842 900 39 20 / 0171 654 14 77 

E-Mail kontakt@huntinsure.de 

Status / Erlaubnis Zugelassener Versicherungsmakler gem. § 34d Abs. 1 Z. 2 GewO 

Registernummer D-UTK3-QR3US-91 

Registerabruf www.vermittlerregister.info oder Tel. 0180-6005850 

 
Vergütung & ESG 

–  Der Vermittler erhält eine Provision (Courtage), die in der Versicherungsprämie enthalten ist. Keine separate Gebühr. 
–  Keine gezielte Nachhaltigkeitsstrategie. Nachhaltigkeitsaspekte werden auf Anfrage dargestellt. 

 
Schlichtungsstellen 

–  Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin — www.versicherungsombudsmann.de 
–  Erlaubnisbehörde: IHK zu Flensburg, Heinrichstr. 28–34, 24937 Flensburg, Tel.: 0461 806-806 

 



5  Vertragsgrundlagen Elektronikversicherung 
ABE 2011 · TK ABE 2011 · BV 9962 · INTER Allgemeine Versicherung AG 

 

Die ABE 2011, TK ABE und BV 9962 bilden die vollständige Vertragsgrundlage Ihrer HuntInsure Elektronikversicherung. 
Nachfolgend die wesentlichen Regelungen. Rechtsverbindlich ist der vollständige Wortlaut. 

 
§ 1  Versicherte Sachen 
Betriebsfertige elektrotechnische und elektronische Anlagen und Geräte gemäß Anlagenverzeichnis. 
 
§ 2  Versicherte Gefahren 
Unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen sowie Abhandenkommen durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. Eingeschlossen: Bedienungsfehler, Kurzschluss, Überspannung, Brand, 
Blitzschlag, Wasser, Sturm. 
 
§ 7  Entschädigung 

–  Teilschaden: Erstattung der Reparaturkosten 
–  Totalschaden: Erstattung des Neuwerts 
–  Selbstbeteiligung: 150 € je Versicherungsfall 
–  Bei Diebstahl: 10 % des Schadens, mindestens 150 € 

 
Klausel 1408 – Erweiterter Geltungsbereich 
Versicherungsschutz weltweit für alle als beweglich bezeichneten Sachen. 
 
BV 9962 – Besondere Vereinbarung 

–  Außenversicherung weltweit · Neuwertentschädigung · Datenversicherung bis 5.000 € 
–  Mehrkosten durch Technologiefortschritt · Leistungs-Upgrade-Garantie bei Diebstahl 

 



6  Jagd-Bedingungen (H-1400.01) 
INTER Allgemeine Versicherung AG · Stand 01.11.2016 · Basis, Exklusiv und Premium 

 

Diese Bedingungen bilden zusammen mit den AHB die vollständige Vertragsgrundlage der Jagdhaftpflichtversicherung. 
Rechtsverbindlich ist der vollständige Wortlaut. 

 
I. Versicherte Risiken 
Gesetzliche Haftpflicht als Jäger, Jagdpächter, Jagdherr, Förster, Berufsjager, Falkner. Voraussetzung: gültiger 
Jagdschein (Jagdjahr 01. April bis 31. März). 
 
II. Mitversicherte Nebenrisiken (Auswahl) 

–  Waffengebrauch auch außerhalb der Jagd · Jagdhunde (Premium: unbegrenzt) 
–  Gesellschaftsjagden · Gefälligkeitsschäden bis 30.000 € (Premium) 
–  Mietsachschäden Gebäude bis 300.000 € (Premium) · Forderungsausfall 
–  Weltweiter Schutz bis 3 Jahre Auslandsaufenthalt (Premium) 

 
III.–X. Auslandsdeckung, Sonderregelungen, Ausschlüsse 

–  Kautionsstellung: Basis 25.000 € · Exklusiv 50.000 € · Premium 100.000 € 
–  Keine Maximierung der Versicherungssumme · Update-Klausel (Premium) · Bestklausel (alle Tarife) 
–  Ausgeschlossen: Vorsatz, Mitversichertenschäden, versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge 

 

7  Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG 
Vorvertragliche Anzeigepflicht · gilt für beide Versicherungen 

Um über die Annahme Ihres Antrags entscheiden zu können, müssen wir das individuelle Risiko einschätzen. 
Falsche oder unvollständige Angaben können den Bestand beider Versicherungsverträge gefährden. 
 
Rechtsfolgen bei Verletzung der Anzeigepflicht 

–  Rücktritt: Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit — kein Versicherungsschutz 
–  Kündigung: Bei einfacher Fahrlässigkeit — Kündigungsfrist 1 Monat 
–  Vertragsänderung oder Anfechtung: Bei arglistiger Täuschung — Vertrag nichtig 
–  Rechte erlöschen nach 5 Jahren (Vorsatz/Arglist: 10 Jahre) nach Vertragsschluss 

 

§§ 19–22 VVG — Kurzfassung 
 
§ 19: Anzeigepflicht bis Vertragserklärung · § 20: Kenntnis des Vertreters wird zugerechnet · § 21: Rechtsausübung innerhalb 
eines Monats · § 22: Anfechtungsrecht bei Arglist bleibt unberührt. 

 

 
Kombiniertes Informationspaket  ·  Vermittler-Nr.: 720 987-086  ·  INTER Allgemeine Versicherung AG  ·  www.huntinsure.de 


